
Verbringe nicht die Zeit mit dem Suchen des Hindernisses, vielleicht ist keines da. 
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1. AfA bei kürzerer tatsächlicher Nutzungsdauer 
 
Das Bundesministerium erließ am 22.2.2023 ein Schreiben über die Anwendung der Absetzung für 
Abnutzung (AfA) nach einer kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer. Es wird geklärt, wann bei Gebäu-
den eine kürzere Nutzungsdauer vorliegt und dadurch eine höhere AfA möglich ist. Dieses Schreiben ist 
auf alle offenen Fälle anzuwenden. Das Schreiben regelt die Anwendung aus Sicht der Finanzverwal-
tung und gibt betroffenen Steuerpflichtigen und ihren Steuerberatern einen umfassenden Überblick über 
Besonderheiten und Verfahrensweisen bei dieser Thematik. 
 
Grundsätzlich gibt der Gesetzgeber vor, welche Gebäude anhand welcher AfA-Sätze über welchen Zeit-
raum abgeschrieben werden dürfen. Es kann aber auch sein, dass für ein Gebäude eine kürzere tatsächli-
che Restnutzungsdauer vorliegt. Diese muss der jeweilige Steuerpflichtige glaubhaft darlegen können, 
es muss in dem Einzelfall ein konkreter Grund vorliegen.  
 
Der Bestimmung der kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer ist eine an der größtmöglichen Wahrschein-
lichkeit orientierte Schätzung zugrunde zu legen. Bei der Glaubhaftmachung der kürzeren tatsächlichen 
Nutzungsdauer sind die Steuerpflichtigen in erhöhtem Maße zur Mitwirkung verpflichtet, weil die bei 
der Schätzung zu berücksichtigenden Faktoren im Einfluss- und Wissensbereich der Steuerpflichtigen 
liegen. Das Schreiben des BMF umfasst noch Ausführungen zu besonderen Betriebsgebäuden und be-
stimmten Gebäudeteilen sowie zu Gebäuden, bei denen die objektiven Umstände im Einzelfall eine 
kürzere tatsächliche Nutzungsdauer vermuten lassen.  
 
Nach Ansicht der Finanzverwaltung sind folgende Kriterien für die Schätzung einer kürzeren tatsächli-
chen Nutzungsdauer maßgebend: 
 

a) der technische Verschleiß 
b) die wirtschaftliche Entwertung und 
c) rechtliche Gegebenheiten, welche die Nutzungsdauer begrenzen können. 
 

Als Nachweis fordert die Verwaltung die Vorlage eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachver-
ständigen für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken oder von Personen, die von 
einer nach DIN EN ISO/IEC 17024 akkreditierten Stelle als Sachverständige oder Gutachter zertifiziert 
sind. 
 
 
2. Veräußerungsgewinne bei Kryptowährungen sind steuerpflichtig 
 
Die Geschäfte mit Kryptowährungen werden international immer bekannter und häufiger. Das gilt auch 
für Deutschland. Nun musste der Bundesfinanzhof (BFH) sich mit der Frage beschäftigen, ob der Ver-
kauf bzw. Tausch mit Kryptowährungen ein steuerpflichtiges privates Veräußerungsgeschäft darstellt. 
 
Ausgelöst hatte die Frage ein Steuerpflichtiger, der mit verschiedenen Kryptowährungen handelte und 
diese teilweise innerhalb einer kurzen Zeit an- und wieder verkaufte. Für das Finanzamt stellte dieser 
Handel steuerpflichtige Veräußerungsgewinne dar. 
 
Der BFH übernahm in seinem Urteil anschließend diese Ansicht. Bei Kryptowährungen liegt ein Wirt-
schaftsgut vor. Ein Wirtschaftsgut meint neben Sachen und Rechten auch tatsächliche Zustände, Mög-
lichkeiten und Vorteile, deren Erlangung sich der jeweilige Steuerpflichtige etwas kosten lässt und die 
einer gesonderten, selbstständigen Bewertung zugänglich sind. Der Eigenschaft als Wirtschaftsgut ste-
hen auch technische Details nicht entgegen. Es entsteht demnach eine Steuerpflicht auf Veräußerungs-
gewinne aus Kryptowährungen wie Bitcoin, Etherum oder Monero, wenn diese innerhalb eines Jahres 
gekauft und wieder verkauft werden. 
 
 
3. Firmenwagengestellung bei Schätzung des Kraftstoffverbrauchs 
 
Bei der Überlassung eines betrieblichen Pkw von Arbeitgebern an Arbeitnehmer zur privaten Nutzung 
und für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte liegt eine Bereicherung des Arbeitneh-



mers vor. Die Bereicherung liegt um den Betrag vor, den der Arbeitnehmer zusätzlich zum regulären 
Lohn durch die Überlassung spart. Dafür ist eine Ermittlung des Nutzungsverhältnisses entweder durch 
ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch, die 1-%-Regelung oder, bei Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte, durch die 0,03-%-Regelung notwendig. Für Hybrid- und Elektrofahrzeuge gelten be-
sondere Regelungen. 
 
Ein Arbeitgeber hatte an zwei Arbeitnehmer jeweils einen Pkw überlassen, der auch zu privaten Zwe-
cken genutzt werden durfte. Für beide Pkw wurde das Verhältnis von beruflichen und privaten Fahrten 
durch ein Fahrtenbuch ermittelt. Bei einer Außenprüfung stellte das Finanzamt fest, dass der Arbeitge-
ber für die Berechnung des geldwerten Vorteils den Tankverbrauch nach Durchschnittswerten bemessen 
hatte. Das lag daran, dass der Arbeitgeber eine betriebseigene Tankstelle besaß, die keine Anzeige für 
Menge und Preis des getankten Kraftstoffs hatte. So eine Schätzung ist laut Finanzamt unzulässig. 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) unterstützte diese Auffassung. Werden belegmäßig nicht erfasste Kosten 
des überlassenen Pkw geschätzt, ist eine Anwendung der Fahrtenbuchmethode nicht zulässig. Ein Fahr-
tenbuch soll das Verhältnis der beruflichen und privaten Fahrten ermitteln. Die tatsächlich entstandenen 
und auch belegten Kosten werden dementsprechend aufgeteilt. Somit kann eine Schätzung schon vom 
Gesetzes-Wortlaut her nicht erfolgen, auch nicht, wenn ein Sicherheitsaufschlag zugrunde gelegt wurde. 
Belege sind unbedingt notwendig. 
 
 
4. Keine anschaffungsnahen Herstellungskosten bei Entnahme aus  

Betriebsvermögen 
 
Steuerpflichtige, die sich ein Gebäude oder eine Wohnung kaufen und diese nach der Anschaffung sa-
nieren oder renovieren wollen, müssen überprüfen, ob die dadurch entstandenen Kosten anschaffungs-
nahe Herstellungskosten darstellen. 
 
Anschaffungsnahe Herstellungskosten sind Aufwendungen, die innerhalb der ersten drei Jahre nach 
Anschaffung anfallen und insgesamt 15 % der Anschaffungskosten des Gebäudes (ohne Umsatzsteuer) 
übersteigen. Zu den Aufwendungen gehören sowohl Erhaltungs- als auch Herstellungskosten, dabei 
inbegriffen sind auch Kosten zur Mängelbeseitigung und Schönheitsreparaturen. Maßgebend ist dabei 
die Ausführung der Leistung und nicht der Zeitpunkt der Zahlung. Anteilig erbrachte Leistungen wer-
den dabei auch nur anteilig berücksichtigt. Nicht zu den anschaffungsnahen Herstellungskosten gehören 
Aufwendungen zur Erweiterung des Gebäudes sowie regelmäßig anfallende Kosten für Erhaltungsarbei-
ten. 
 
Wichtig ist die Zuordnung zu den anschaffungsnahen Herstellungskosten, wenn das Gebäude bzw. die 
Wohnung zu Vermietungszwecken genutzt wird. Wenn es sich bei den Aufwendungen nämlich um 
anschaffungsnahe Herstellungskosten handelt, stellen diese Aufwendungen keine sofort abzugsfähigen 
Werbungskosten dar, sondern werden mit dem Gebäude gleichmäßig über die AfA abgeschrieben. Zu 
der Anschaffung des Gebäudes hat der Bundesfinanzhof am 3.5.2022 entschieden, dass es sich nicht um 
einen Anschaffungsvorgang handelt, wenn der Eigentümer des Gebäudes dieses vom Betriebs- in das 
Privatvermögen überführt. Es fehlt bei der Überführung die notwendige Gegenleistung. 
 
 
5. Privates Veräußerungsgeschäft bei Grundstücksteilung 
 
Das niedersächsische Finanzgericht (FG) entschied am 20.7.2022 über die Entstehung eines privaten 
Veräußerungsgeschäfts bei Grundstücksteilungen. Diese widerspricht der bisherigen Rechtsprechung 
und könnte deshalb große Bedeutung für ähnlich gelagerte Fälle haben, da zum Nachteil der Steuer-
pflichtigen entschieden wurde. 
 
Die Steuerpflichtigen, ein Ehepaar, erwarben jeweils zur Hälfte ein bebautes Grundstück. Nach einer 
Sanierung des Gebäudes zogen sie ein und nutzten die gesamte Außenfläche als Garten. Als in der Ort-
schaft weitere Bebauungen geplant wurden, veranlassten sie die Teilung ihres eigenen Flurstücks, so-



dass ein Teil der Außenfläche von den Steuerpflichtigen veräußert wurde. Zwischen Anschaffung des 
gesamten Grundstücks und dem Verkauf des Flurstücks lagen weniger als zehn Jahre. Das Finanzamt 
ging deswegen von sonstigen Einkünften im Rahmen eines privaten Veräußerungsgeschäfts aus.  
 
Der Meinung war auch das FG. Der Verkauf eines Gartengrundstücksteils ist bei weiterhin bestehender 
Wohnnutzung im Übrigen nicht von der Besteuerung als privates Veräußerungsgeschäft ausgenommen. 
In dem Moment der Veräußerung des Grundstücksteils und bei gleichzeitiger Weiternutzung des Ge-
bäudes dient das abgetrennte Grundstück nicht mehr den eigenen Wohnzwecken.  
 
Beachten Sie: Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Revision ist beim Bundesfinanzhof unter dem 
Aktenzeichen IX R 14/22 anhängig. Entsprechende Fälle sind daher unbedingt offen zu halten. 
 
 
6. Zufluss von Bonuszinsen aus Bausparvertrag 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) musste über einen Fall entscheiden, bei dem sich die Beteiligten über den 
Zeitpunkt des Zuflusses von Bonuszinsen aus einem Bausparvertrag einigen mussten. 
 
Der Bausparvertrag wurde 1995 von einem Steuerpflichtigen als „Renditesystem“ abgeschlossen. Nach 
den allgemeinen Bedingungen für Bausparverträge erhält er bei Verzicht auf das Bauspardarlehen einen 
Bonus. Dieser Bonus wird bei Auszahlung des gesamten Bausparguthabens fällig und dem Bausparer 
gutgeschrieben. Allerdings ist eine Verfügung über den Bonus nur in Verbindung mit dem Guthaben 
möglich. 2013 wurde dem Steuerpflichtigen das Bausparguthaben nebst Sparzinsen und zusätzlich der 
Bonus für den Verzicht des Bauspardarlehens ausgezahlt. Der Zufluss des Bonus entstand mit Erlan-
gung der wirtschaftlichen Verfügungsmacht, also mit Auszahlung in 2013. 
 
Bonuszinsen aus einem Bausparvertrag fließen dem Steuerpflichtigen nicht bereits mit dem jährlichen 
Ausweis der Zinsen auf einem von der Bausparkasse geführten Bonuskonto zu, wenn ein Anspruch auf 
die Bonuszinsen ausschließlich nach einem Verzicht auf das Bauspardarlehen entsteht, die Bonuszinsen 
erst bei Auszahlung des Bausparguthabens fällig werden und über sie nur in Verbindung mit dem Bau-
sparguthaben verfügt werden kann. Die vertraglichen Vereinbarungen sind in solchen Fällen zu über-
prüfen, um den Zuflusszeitpunkt feststellen zu können. 
 
 
7. Privates Veräußerungsgeschäft bei entgeltlichem Erwerb des Erbanteils 
 
Ein privates Veräußerungsgeschäft entsteht u. a., wenn ein Gebäude gekauft, vermietet und innerhalb 
von zehn Jahren nach der Anschaffung wieder veräußert wird. Für den neuen Eigentümer beginnt dann 
ab dem Zeitpunkt der Anschaffung eine neue Frist über zehn Jahre. Wenn aber der Grundstückseigen-
tümer innerhalb der zehn Jahre verstirbt, läuft die bisherige Frist unverändert bei dem Erben weiter (sog. 
„Fußstapfentheorie“).  
 
Das Finanzgericht (FG) München entschied dazu am 21.7.2021, dass ein Miterbe, der den Erbteil eines 
anderen Miterben entgeltlich erwirbt, für diesen Erbteil nicht von der Fußstapfentheorie betroffen ist. 
Erhalten zwei Steuerpflichtige von dem Erblasser jeweils den halben Anteil an einem Grundstück, läuft 
die Frist des vorherigen Eigentümers unverändert weiter. Überträgt nun ein Erbe seinen Erbteil gegen 
Entgelt auf den anderen, beginnt für diesen Anteil eine neue Frist, da eine vom Erblasser losgelöste 
Anschaffung vorliegt.  
 
Dem Wirtschaftsgut können so direkte Anschaffungskosten zugeordnet werden. Anders wäre es, wenn 
der Steuerpflichtige den Anteil unentgeltlich erhalten hätte oder aber ein Gemeinschaftsvermögen direkt 
im Wege der Erbauseinandersetzung gänzlich an ihn übergegangen wäre. 
 
Bitte beachten Sie! Das Urteil des FG ist noch nicht rechtskräftig. Der Bundesfinanzhof hat die Revisi-
on unter dem Aktenzeichen IX R 13/22 zugelassen. 
 



 
8. Steuersatz bei Wohncontainer-Vermietung 
 
Auf steuerpflichtige Umsätze ist grundsätzlich der Regelsteuersatz von 19 % anzuwenden. Es sei denn, 
ein Umsatz fällt unter die ermäßigte Besteuerung von 7 % gemäß Katalog des Umsatzsteuergesetzes. 
Dazu gehört auch die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen, die ein Unternehmer zur kurzfristigen 
Beherbergung von Fremden bereithält.  
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat am 29.11.2022 entschieden, ob auch die Vermietung von Wohncontai-
nern dem ermäßigten Steuersatz unterliegt. Auslöser war ein Unternehmer, ein Landwirt, der saisonal 
Erntehelfer beschäftigte, an die er Räume in Wohncontainern vermietete. Einige der Container standen 
dauerhaft auf dem Gelände, einige nur in der Saison. Die Dauer der jeweiligen Mietverhältnisse betrug 
höchstens drei Monate. 
 
Nicht nur die Vermietung von Grundstücken und mit diesen fest verbundenen Gebäuden ist begünstigt, 
sondern allgemein die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen durch einen Unternehmer zur kurzfris-
tigen Beherbergung von Fremden und damit auch die Vermietung von Wohncontainern an Erntehelfer, 
entschied der BFH. Die gesetzlichen Vorschriften beziehen sich auf die Vermietung von Wohn- und 
Schlafräumen zur kurzfristigen Beherbergung und nicht etwa auf die Vermietung von Grundstücken. 
Dadurch können Vermieter, die Container kurzfristig vermieten - wie in dem Fall an Erntehelfer - den 
ermäßigten Steuersatz beanspruchen. 
 
 
9.  Veräußerung eines Einfamilienhauses nach Scheidung 
 
Dem Bundesfinanzhof (BFH) lag ein Fall vor, bei dem er entscheiden musste, ob ein steuerpflichtiges 
privates Veräußerungsgeschäft vorliegt, wenn der seinen Miteigentumsanteil veräußernde Ehegatte nach 
der Trennung der Eheleute aus dem im Miteigentum stehenden Wohnhaus ausgezogen ist, der andere 
Ehegatte und das gemeinsame Kind aber dort wohnen bleiben. 
 
Ein Ehepaar erwarb jeweils zur Hälfte ein Einfamilienhaus und bewohnte dieses mit dem gemeinsamen 
Kind. Nach einigen Jahren trennte sich das Paar, der Ehemann zog aus und es folgte die Scheidung. Im 
Rahmen einer Scheidungsvereinbarung (zwei Jahre nach Auszug des Ehemanns) veräußerte dieser sei-
ner geschiedenen Ehefrau seinen Miteigentumsanteil. Obwohl der Verkauf innerhalb der Spekulations-
frist von zehn Jahren stattfand, hielt er die Veräußerung für steuerfrei, da seine Frau und das Kind in 
dem Einfamilienhaus wohnen blieben und die Eigennutzung damit anscheinend nicht beendet wurde.  
 
Für den BFH lag dagegen ein privates Veräußerungsgeschäft vor, welches der Einkommensteuer zu 
unterwerfen ist, da der Ehemann seinen hälftigen Miteigentumsanteil im Rahmen der Auseinanderset-
zung nach der Ehescheidung an seine Ex-Frau veräußert hat. Der Ehemann nutzte seinen Miteigen-
tumsanteil nach dem Auszug aus dem Familienheim nicht mehr zu eigenen Wohnzwecken, auch wenn 
der geschiedene Ehepartner und das gemeinsame minderjährige Kind weiterhin dort wohnen. Eine das 
Vorliegen eines privaten Veräußerungsgeschäfts ausschließende Zwangslage lag im entschiedenen Fall 
nicht vor. 
 
 
10. Berücksichtigung eines Gartens beim Aufgabegewinn 
 
Bei gemischt genutzten Grundstücken ist sowohl das Gebäude als auch der Grund und Boden entspre-
chend der Nutzungsverhältnisse aufzuteilen. Das kann aber nicht pauschal bei jeder Berechnung ange-
wendet werden, es gibt auch Besonderheiten dabei zu beachten. 
 
Ein Steuerpflichtiger besaß ein Einfamilienhaus mit dazugehörigem Garten, welches er teilweise ver-
mietete und teilweise zu eigenbetrieblichen Zwecken, als Architekturbüro, verwendete. Nach einiger 
Zeit veräußerte er das Grundstück. In dem Kaufvertrag wurde der Kaufpreis aufgeschlüsselt auf Gebäu-
de, Grund und Boden und den Garten angegeben. Das Finanzamt berücksichtigte diese Angaben bei der 



Berechnung des Aufgabegewinns allerdings nicht. Stattdessen wurde der Prozentanteil des Architektur-
büros auf den gesamten Kaufpreis bezogen, also auf Gebäude mit Grund und Boden einschließlich Gar-
ten. Der Steuerpflichtige wehrte sich dagegen. Der Anteil des Kaufpreises für den Garten dürfte bei der 
Berechnung nicht berücksichtigt werden. 
 
So sah es anschließend auch das Finanzgericht Münster. Bei dem Garten handelt es sich um ein selbst-
ständiges Wirtschaftsgut. Dieses steht weder in Zusammenhang mit den Büroräumen noch zum Be-
triebsvermögen des Steuerpflichtigen. Zudem wurde der Garten ausschließlich privat genutzt.  
 
Beachten Sie: Das Urteil ist rechtskräftig, die Revision wurde nicht zugelassen. 
 
 
11.  Steuerfreiheit bei Telefonkosten des Arbeitnehmers 
 
Das Einkommensteuergesetz regelt, wann Leistungen für den Arbeitnehmer steuerfrei sind. Dazu gehö-
ren auch die Vorteile des Arbeitnehmers aus der privaten Nutzung von betrieblichen Datenverarbei-
tungs- und Telekommunikationsgeräten sowie deren Zubehör. Diese Vorschrift wurde durch den Bun-
desfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 23.11.2022 weiter konkretisiert. 
 
Zu der Steuerfreiheit im Sinne des Einkommensteuergesetzes gehört auch, wenn eine Erstattung von 
Telefonkosten durch den Arbeitgeber erfolgt und der Arbeitnehmer ursprünglich den Mobilfunkvertrag 
abgeschlossen hat und der Arbeitgeber das Mobiltelefon zu einem vergünstigten Preis von seinem Ar-
beitnehmer erwirbt, um es danach dem Arbeitnehmer zur privaten Nutzung zu überlassen. Würde diese 
Steuerbefreiung nicht vorliegen, hätte der Arbeitnehmer die entstandenen geldwerten Vorteile aus der 
Nutzung zu versteuern. Der BFH weist in diesem Zusammenhang aber auch noch darauf hin, dass dage-
gen ein Zuschuss des Arbeitgebers für einen privaten Telefonanschluss des Arbeitnehmers nicht steuer-
frei ist. 
 
Die Gesetzesvorschrift soll den Arbeitgebern die Möglichkeit geben, ihren Arbeitnehmern die private 
Nutzung betrieblicher Geräte, wie Computer oder Telekommunikationsgeräte, zu erlauben, ohne dies 
durch den mit der steuerlichen Erfassung des sog. Sachbezugs verbundenen Verwaltungsaufwand zu 
erschweren. 
 
 
12. Dienstwagen-Zuzahlung mindert Versteuerung 
 
Einigen Arbeitnehmern wird durch den Arbeitgeber ein Dienstwagen zur Verfügung gestellt. Wenn der 
Pkw auch für private Fahrten oder den Arbeitsweg genutzt werden darf, hat der Arbeitnehmer diesen 
Vorteil gegenüber anderen Arbeitnehmern ohne Dienstwagen als geldwerten Vorteil zu versteuern. Soll-
te der Arbeitnehmer Zuzahlungen (einmalig zu den Anschaffungskosten oder laufend zu den entstehen-
den Kosten) erbringen, mindern diese grundsätzlich den zu versteuernden geldwerten Vorteil. 
 
Eine einmalige Zuzahlung kann aus unterschiedlichen Gründen geleistet werden. Der eine beteiligt sich 
an der Anschaffung eines höherwertigen Fahrzeugmodells, der andere um eine bessere Ausstattung zu 
bekommen. Dabei ist es nicht ausschlaggebend, ob der Arbeitnehmer direkt an den Arbeitgeber zahlt 
oder an das Autohaus. Die Zuzahlungen werden auf den geldwerten Vorteil angerechnet und mindern 
dadurch die Steuerlast. Die Berechnung hängt davon ab, ob eine arbeitsrechtliche Vereinbarung über 
den Zuzahlungszeitraum vorliegt oder nicht. 
 
Ohne eine solche Vereinbarung können Einmalzahlungen im Erstjahr vollständig mit dem geldwerten 
Vorteil verrechnet werden. Dabei darf der geldwerte Vorteil aber nicht weniger als null Euro betragen. 
Gegebenenfalls ist die Zahlung dann noch auf die folgenden Jahre zu verteilen.  
Mit einer arbeitsrechtlichen Vereinbarung über einen festen Zeitraum ist die Zuzahlung gleichmäßig auf 
den vereinbarten Zeitraum zu verteilen und dementsprechend steuerlich zu berücksichtigen. Wenn das 
Fahrzeug vor Ablauf des Zeitraums zurückgegeben oder getauscht wird, kann der Arbeitnehmer seinen 
Anspruch auf eine anteilige Rückerstattung der Zuzahlung geltend machen. 



 
Anmerkung: Die zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbarten Zuzahlungen sollten zur recht-
lichen bzw. steuerlichen Anerkennung unbedingt vertraglich festgehalten werden. 
 
 
13. Veräußerung eines Mobilheims 
 
Die sog. Mobilheime werden in Deutschland immer beliebter. Es handelt sich dabei um eine kleine 
Wohneinheit, die mittels Lkw transportiert und so an einem anderen Ort wieder abgestellt werden kann. 
Nun veröffentlichte der Bundesfinanzhof sein Urteil vom 24.5.2022 und nahm darin Stellung, ob die 
Veräußerung eines Mobilheims ein steuerbares privates Veräußerungsgeschäft darstellt. 
 
Bei einem privaten Veräußerungsgeschäft sind zunächst die gesetzlichen Regelungen zu Grundstücken 
und deren Bestandteilen zu beachten. Grundstücke sind einzelne Teilflächen, die zivilrechtlich veräußert 
werden können. Gebäude gehören bei einer Veräußerung grundsätzlich als wesentlicher Bestandteil zum 
Grundstück und werden nicht als isoliertes Wirtschaftsgut bewertet. Dies gilt für ein privates Veräuße-
rungsgeschäft. Demnach gehören Gebäude auf fremden Grund und Boden nicht dazu. 
 
Aus diesem Grund gehört auch die Veräußerung eines Mobilheims nicht zu den privaten Veräußerungs-
geschäften, da es sich hierbei um ein Gebäude auf fremdem Grund handelt. Zudem liegt bei einem Mo-
bilheim ein anderes Wirtschaftsgut im Sinne der gesetzlichen Vorschrift vor, die allerdings auf bewegli-
che Gegenstände des täglichen Gebrauchs gerichtet ist und damit ein Mobilheim grundsätzlich aus-
schließt. 
 
Die Spekulationsfrist für bewegliche Gegenstände beträgt grundsätzlich ein Jahr. Allerdings ist dabei 
unbedingt zu beachten, dass sich die Frist von einem auf zehn Jahre verlängert, wenn der Gegenstand in 
mindestens einem Kalenderjahr zur Einkunftserzielung genutzt wird. Wird ein Mobilheim also vermie-
tet, ist eine Veräußerung innerhalb von zehn Jahren nach der Anschaffung steuerpflichtig. 
 
 
14. Verwahrentgelte für Guthaben auf Girokonten 
 
Das Oberlandesgericht Dresden (OLG) hatte die Frage zu entscheiden, ob eine Bank mittels Allgemei-
ner Geschäftsbedingungen mit Verbrauchern vereinbaren kann, dass ihr für die Guthabenverwahrung 
auf dem Girokonto von Verbrauchern Entgelte zustehen. 
 
Das OLG kam zu der Entscheidung, dass eine Bank berechtigt ist, aufgrund einer Vereinbarung mit 
Kunden für die Verwahrung von Guthaben auf dem Girokonto von Verbrauchern ein Entgelt zu erhe-
ben. Die Richter führten aus, dass die in Rede stehende Verwahrentgeltklausel in den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen rechtlich nicht zu beanstanden ist. Bei der Verwahrung von Guthaben auf dem Gi-
rokonto handele es sich um eine Hauptleistungspflicht der Bank aus dem Girokontovertrag. Dies bedeu-
tet, dass eine inhaltliche Überprüfung der Bepreisung dieser Hauptleistung durch die Gerichte nicht 
stattfindet. Im Übrigen war die Klausel klar und transparent formuliert und für den Verbraucher nicht 
überraschend. 
 
Ebenso urteilte auch das Oberlandesgericht Düsseldorf und entschied, dass sog. Negativzinsen bei Giro-
konten rechtmäßig sind und dem nicht entgegensteht, dass bereits Kontoführungsgebühren berechnet 
wurden. 
 
Anmerkung: In beiden Fällen wurde die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen. 
 
 
15. Kostenermäßigung bei vorzeitiger Rückzahlung eines Kredits 
 
Das Recht des Verbrauchers auf Ermäßigung der Gesamtkosten seines Immobilienkredits bei vorzeiti-
ger Rückzahlung des Kredits umfasst nicht die laufzeitunabhängigen Kosten. Der Verbraucher kann 



somit nur eine Ermäßigung der Zinsen und der laufzeitabhängigen Kosten verlangen. Zu dieser Ent-
scheidung kamen die Richter des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in ihrem Urteil v. 9.2.2023. 
 
Das Recht auf Ermäßigung zielt dem EuGH zufolge darauf ab, den Kreditvertrag an sich durch die vor-
zeitige Rückzahlung ändernde Umstände anzupassen. Dieses Recht umfasst jedoch nicht die Kosten, die 
unabhängig von der Vertragslaufzeit dem Verbraucher entweder zugunsten des Kreditgebers oder zu-
gunsten Dritter für Leistungen auferlegt werden, die zum Zeitpunkt der vorzeitigen Rückzahlung bereits 
vollständig erbracht worden sind. 
 
Um den Verbraucher vor Missbrauch zu schützen, haben die nationalen Gerichte allerdings dafür Sorge 
zu tragen, dass die Kosten, die dem Verbraucher unabhängig von der Laufzeit des Vertrags auferlegt 
werden, nicht objektiv ein Entgelt des Kreditgebers für die vorübergehende Verwendung des Kapitals 
oder für Leistungen darstellen, die dem Verbraucher zum Zeitpunkt der vorzeitigen Rückzahlung noch 
erbracht werden müssten. Der Kreditgeber muss dann nachweisen, ob es sich bei den betreffenden Kos-
ten um einmalige oder um regelmäßige Kosten handelt. 
 
 
16. Stornokosten entfallen bei absehbaren Rückreiseproblemen 
 
Vor Reisebeginn kann der Reisende jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Tritt der Reisende vom Vertrag 
zurück, verliert der Reiseveranstalter den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis. Er kann jedoch 
eine angemessene Entschädigung verlangen. Ein solcher Entschädigungsanspruch entfällt jedoch, wenn 
am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände 
auftreten, die die Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung von Personen an den Bestim-
mungsort erheblich beeinträchtigen. 
 
Der Bundesgerichtshof hat dazu in seinem Urteil v. 28.2.2023 klargestellt, dass die Frage, ob die Beför-
derung an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigt ist, nicht allein danach beurteilt werden darf, ob 
der Reisende diesen Ort ohne Beeinträchtigungen erreichen kann. Vielmehr kann auch von Bedeutung 
sein, ob der Reisende davon ausgehen kann, dass die Rückreise nach Ende des Reisezeitraums ebenfalls 
ohne wesentliche Beeinträchtigungen möglich sein wird. 
 
 
17. Entlastung eines GmbH-Geschäftsführers 
 
Mit der nach dem GmbH-Gesetz zu beschließenden Entlastung sprechen die Gesellschafter dem Ge-
schäftsführer einerseits Vertrauen für seine bisherige Geschäftsführung aus, andererseits schließen sie 
auch Schadensersatzansprüche und Abberufungsgründe aus. Die Entlastung setzt voraus, dass der Ge-
schäftsführer zuvor Rechnung über seine Geschäftsführung gelegt hat. Die Entlastung erstreckt sich 
zeitlich auf den Zeitraum der Periode, für die die Entlastung erklärt wird. Keine Entlastungswirkung tritt 
ein, wenn der Geschäftsführer Informationen verschleiert. 
 
In dem vom Oberlandesgericht Brandenburg (OLG) entschiedenen Fall hatte ein GmbH-
Geschäftsführer einen Wohnwagen über die Gesellschaft angeschafft und für private Zwecke genutzt. 
Die Anschaffung und der Ausbau wurden angeblich ohne Absprache mit den anderen Gesellschaftern 
getätigt. Der Geschäftsführer hatte damit, nach Auffassung der Gesellschafter, gegen seine Pflichten 
verstoßen und war somit haftbar gegenüber der Gesellschaft. Der Geschäftsführer argumentierte, dass 
die Anschaffung des Wohnwagens in Absprache mit den anderen Gesellschaftern erfolgte und er bereits 
von ihnen entlastet wurde, was bedeutet, dass er nicht haftbar ist. 
 
Das OLG hat in einem Urteil festgelegt, dass der Geschäftsführer für den Schaden haftet, der durch die 
Anschaffung des Wohnwagens zur privaten Nutzung über die Gesellschaft entstanden ist. Ferner konnte 
der Geschäftsführer auch nicht nachweisen, dass er die Anschaffung und den Ausbau des Wohnwagens 
mit den Mitgesellschaftern abgestimmt hatte. Die OLG-Richter sahen in der Anschaffung des Wohnwa-
gens einen Verstoß gegen die Pflichten des Geschäftsführers. 
 



 
18. Vergütungsansprüche nach Verlegung eines Hochzeitstermins  

aufgrund der Corona-Pandemie 
 
Mittlerweile ist die Corona-Pandemie überstanden und nun haben sich die Gerichte u. a. mit Vergü-
tungsansprüchen auseinanderzusetzen, die z. B. bei Absagen von Veranstaltungen evtl. entstanden sind. 
 
In einem vom Bundesgerichtshof am 27.4.2023 entschiedenen Fall plante ein Brautpaar seine kirchliche 
Hochzeit am 1.8.2020 mit 104 Gästen. Aufgrund von Corona-bedingten Beschränkungen war die 
Durchführung der geplanten Hochzeit nicht möglich und das Paar plante eine neue Feier für den 
31.7.2021. Es informierte den Fotografen per E-Mail vom 15.6.2020, dass sie denselben Fotografen 
beauftragen wollten, der am 1.8.2020 nicht verfügbar gewesen war. 
 
Der Fotograf forderte daraufhin ein zusätzliches Honorar von ca. 550 €, was das Paar ablehnte. Es er-
klärte den „Rücktritt von dem vorstehend bezeichneten Vertrag bzw. dessen Kündigung“, da die Ge-
schäftsgrundlage gestört war und verlangte die Rückzahlung des bereits gezahlten Betrags von etwa 
1.230 € sowie zusätzliche ca. 310 € für außergerichtliche Kosten und die Feststellung, dass sie nicht 
verpflichtet sind, weitere 551,45 € an den Fotografen zu zahlen. 
 
Die BGH-Richter entschieden, dass das Brautpaar keinen Anspruch auf Rückgewähr der Anzahlung hat 
und auch den weiteren Betrag schuldet. Sie führten aus, dass es dem Fotografen trotz der zum Zeitpunkt 
der geplanten Hochzeitsfeier geltenden pandemiebedingten landesrechtlichen Vorgaben möglich war, 
fotografische Leistungen für eine kirchliche Hochzeit und eine Hochzeitsfeier zu erbringen. 
 
Dass das Brautpaar die Hochzeit und die Hochzeitsfeier wegen der nicht einzuhaltenden Abstände von 
mindestens 1,5 m nicht im geplanten Umfang (104 Gäste) durchführen konnte, führt zu keiner anderen 
rechtlichen Beurteilung. 
 
 
19. Kein Verbraucherbauvertrag bei Vergabe einzelner Gewerke 
 
Ein Verbraucherbauvertrag setzt voraus, dass es sich um einen Vertrag mit einem Verbraucher handelt, 
durch den der Unternehmer zum Bau eines neuen  
Gebäudes verpflichtet wird. Bei einem solchen Vertrag muss der Unternehmer dem Verbraucher eine 
Baubeschreibung zur Verfügung stellen, die mindestens Pläne mit Raum- und Flächenangaben sowie 
Ansichten, Grundrisse und Schnitte enthält. 
 
Der Vertrag bedarf zwingend der Schriftform und es gilt ein Widerrufsrecht von 14 Tagen ab Vertrags-
abschluss, außer der Vertrag wurde notariell beurkundet. Verlangt der Unternehmer Abschlagszahlun-
gen, darf der Gesamtbetrag der Abschlagszahlungen 90 % der vereinbarten Gesamtvergütung ein-
schließlich der Vergütung für Nachtragsleistungen nicht übersteigen. 
 
Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs v. 16.3.2023 reicht es jedoch für einen Verbraucherbauver-
trag nicht aus, wenn der Unternehmer die Verpflichtung zur Erbringung eines einzelnen Gewerks im 
Rahmen eines Gebäudeneubaus übernimmt. 
 
 
20. Fristlose Kündigung bei Arbeitszeitbetrug 
 
In einem vom Landesarbeitsgericht Hamm (LAG) am 27.1.2023 entschiedenen Fall hatte sich eine 
Raumpflegerin zu Beginn ihrer Arbeitszeit ordnungsgemäß beim Betrieb eingestempelt. Kurz darauf 
verließ sie den Betrieb, um in einem nahegelegenen Lokal einen Kaffee zu trinken, stempelte sich bei 
der elektronischen Zeit-erfassung aber nicht aus.  
 



Der Chef beobachtete dieses und sprach sie später auf ihr Verhalten an. Zunächst leugnete die Frau dies 
und gab ihr Fehl-verhalten erst zu, als der Chef ihr Beweisfotos auf seinem Handy anbot. Dieser kündig-
te daraufhin das Arbeitsverhältnis fristlos. 
 
Grundsätzlich kann ein Arbeitsverhältnis aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung 
aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung 
des Arbeitsverhältnisses selbst bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. 
 
Der vorsätzliche Verstoß eines Arbeitnehmers gegen seine Verpflichtung, die abgeleistete, vom Arbeit-
geber nur schwer zu kontrollierende Arbeitszeit korrekt zu dokumentieren, ist an sich geeignet, einen 
wichtigen Grund zur außerordentlichen Kündigung darzustellen. Dies gilt für den vorsätzlichen Miss-
brauch einer Stempeluhr ebenso wie für das wissentliche und vorsätzlich falsche Ausstellen entspre-
chender Formulare. Die LAG-Richter sahen die fristlose Kündigung als gerechtfertigt an. Die Tatsache, 
dass die Arbeitnehmerin gegenüber ihrem Chef gelogen und den Betrug zunächst verleugnet und ver-
tuscht hatte, war hier für das Urteil von besonderer Bedeutung. 
 
 
21. Unterschiedliche Zuschläge bei regelmäßiger und  

unregelmäßiger Nachtschicht 
 
Die Richter des Bundesarbeitsgerichts (BAG) hatten in einem Fall zu klären, ob eine Regelung in einem 
Manteltarifvertrag (MTV), die einen Zuschlag zum Stundenentgelt für regelmäßige Nachtarbeit von 
20 % und für unregelmäßige Nachtarbeit von 50 % vorsieht, gegen den allgemeinen Gleichheitsgrund-
satz verstößt. 
 
Sie kamen zu der Entscheidung, dass eine Regelung in einem Tarifvertrag, die für unregelmäßige 
Nachtarbeit einen höheren Zuschlag vorsieht als für regelmäßige Nachtarbeit, dann nicht gegen den 
Gleichheitsgrundsatz verstößt, wenn ein sachlicher Grund für die Ungleichbehandlung gegeben ist, der 
aus dem Tarifvertrag erkennbar sein muss. Ein solcher kann darin liegen, dass mit dem höheren Zu-
schlag neben den spezifischen Belastungen durch die Nachtarbeit auch die Belastungen durch die gerin-
gere Planbarkeit eines Arbeitseinsatzes in unregelmäßiger Nachtarbeit ausgeglichen werden sollen. 
 
Das BAG führte aus, dass für diese Ungleichbehandlung ein aus dem Tarifvertrag erkennbarer sachli-
cher Grund gegeben war. Der MTV beinhaltet zunächst einen angemessenen Ausgleich für die gesund-
heitlichen Belastungen beider Nachtarbeitsmodelle. Daneben bezweckt der MTV aber auch, Belastun-
gen für die Beschäftigten, die unregelmäßige Nachtarbeit leisten, wegen der schlechteren Planbarkeit 
dieser Art der Arbeitseinsätze auszugleichen. Den Tarifvertragsparteien ist es im Rahmen der Tarifauto-
nomie nicht verwehrt, mit einem Nachtarbeitszuschlag neben dem Schutz der Gesundheit weitere Zwe-
cke zu verfolgen. Es liegt im Ermessen der Tarifvertragsparteien, wie sie den Aspekt der schlechteren 
Planbarkeit für die Beschäftigten, die unregelmäßige Nachtarbeit leisten, finanziell bewerten und aus-
gleichen. 
 
 
22. Arbeit auf Abruf – Wochenarbeitszeit bei Fehlen einer Vereinbarung 
 
Fehlt in einem Abrufarbeitsverhältnis eine Vereinbarung über die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit, 
gilt nach dem Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge eine Arbeitszeit von 20 Wochen-
stunden als vereinbart. Bei einem nicht gleichförmigen Abruf jedenfalls, begründet allein das tatsächli-
che Abrufverhalten des Arbeitgebers weder eine konkludente vertragliche Vereinbarung noch ist eine 
ergänzende Vertragsauslegung möglich. 
 
Schließlich wäre die konkludente Vereinbarung einer Arbeitszeit allein durch tatsächliche Heranziehung 
zur Arbeit bei der hier vorliegenden Arbeit auf Abruf reine Fiktion. Die tatsächliche Arbeitsdauer lässt 
keinen Rückschluss auf einen entsprechenden Willen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu, sondern 
basiert allein auf dem Beschäftigungsbedarf des Arbeitgebers. Durch die besondere Verknüpfung der 



Arbeitsleistung mit dem Arbeitsanfall, unterscheidet sich die Arbeit auf Abruf von anderen Arbeitsver-
hältnissen, in denen das gelebte Arbeitsverhältnis als Ausdruck des wirklichen Parteiwillens bei der 
Ermittlung der regelmäßigen vertraglichen Arbeitszeit zugrundezulegen sein kann.  
 
Da beim Abrufarbeitsverhältnis der Beschäftigungsbedarf zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses regel-
mäßig nicht bekannt ist, können die Parteien gar keine Regelung treffen, die mit der späteren tatsächli-
chen Arbeitszeit übereinstimmt. 
 
 
23. Anspruch auf Betreuungsplatz 
 
Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres An-
spruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Dieser An-
spruch auf frühkindliche Förderung ist keinem Kapazitätsvorbehalt unterworfen. Entsprechend ist der 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet, zu gewährleisten, dass ein dem Bedarf in qualitativer 
und quantitativer Hinsicht gerecht werdendes Angebot an Fördermöglichkeiten in Tageseinrichtungen 
und in der Kindertagespflege vorgehalten wird. 
 
Das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes stellte in seinem Beschluss v. 22.3.2023 klar, dass der An-
spruch unbedingt ausgestaltet ist, unabhängig von der Frage, ob die Eltern auch selbst zur Betreuung des 
anspruchsberechtigten Kindes in der Lage wären. 
 
 
24. Makler – keine wirksame Vereinbarung von  

Reservierungsgebühren in AGBs 
 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am 20.4.2023 entschieden, dass die in Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen vereinbarte Verpflichtung eines Maklerkunden zur Zahlung einer Reservierungsgebühr unwirk-
sam ist. 
 
In dem entschiedenen Fall beabsichtigte ein Interessent den Kauf eines von einer Immobilienmaklerin 
nachgewiesenen Grundstücks mit Einfamilienhaus. Es wurde ein Maklervertrag geschlossen und im 
Nachgang dazu ein Reservierungsvertrag, mit dem sich die Maklerin verpflichtete, das Grundstück ge-
gen Zahlung einer Reservierungsgebühr bis zu einem festgelegten Datum exklusiv für den Interessenten 
vorzuhalten. Dieser nahm jedoch vom Kauf Abstand und verlangte die Rückzahlung der Reservierungs-
gebühr. 
 
Der BGH verurteilte die Maklerin zur Rückzahlung der Reservierungsgebühr. Bei einem Reservie-
rungsvertrag handelt es sich nach dem Inhalt der getroffenen Abreden nicht um eine eigenständige Ver-
einbarung, sondern um eine den Maklervertrag ergänzende Regelung. Dass der Reservierungsvertrag in 
Form eines gesonderten Vertragsdokuments geschlossen wurde und später als der Maklervertrag zu-
stande kam, steht dem nicht entgegen. 
 
Die BGH-Richter führten aus, dass der Reservierungsvertrag die Maklerkunden unangemessen benach-
teiligt und daher unwirksam ist, weil die Rückzahlung der Reservierungsgebühr ausnahmslos ausge-
schlossen ist und sich aus dem Reservierungsvertrag weder für die Kunden nennenswerte Vorteile erge-
ben noch seitens des Immobilienmaklers eine geldwerte Gegenleistung zu erbringen ist. Außerdem 
kommt der Reservierungsvertrag der Vereinbarung einer erfolgsunabhängigen Provision zugunsten des 
Maklers gleich.  
 
 
25. Wohnungseigentümergemeinschaft – „Beschlusszwang“  

für bauliche Veränderungen 
 
Nach dem Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz bedarf jede von einem einzelnen Wohnungsei-
gentümer beabsichtigte bauliche Veränderung des gemeinschaftlichen Eigentums eines legitimierenden 



Beschlusses, auch wenn kein Wohnungseigentümer in rechtlich relevanter Weise beeinträchtigt wird. Es 
ist Sache des bauwilligen Wohnungseigentümers, einen Gestattungsbeschluss gegebenenfalls im Wege 
der Beschlussersetzungsklage herbeizuführen, ehe mit der Baumaßnahme begonnen wird. Handelt er 
dem zuwider, haben die übrigen Wohnungseigentümer einen Unterlassungsanspruch. 
 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall handelte es sich um eine Wohnungseigentümerge-
meinschaft bestehend aus zwei Doppelhaushälften auf einem im Gemeinschaftseigentum stehenden 
Grundstück. Nach der Gemeinschaftsordnung steht jedem Wohnungseigentümer ein Sondernutzungs-
recht an dem an die jeweilige Haushälfte anschließenden Gartenteil zu. Der Besitzer einer Doppelhaus-
hälfte beabsichtigte nun den Bau eines Swimmingpools in der von ihm genutzten Hälfte des Gartens. 
 
Zwar steht hier jedem Doppelhaushälfteneigentümer ein Sondernutzungsrecht an dem hälftigen Grund-
stück zu. Ein solches Sondernutzungsrecht berechtigt aber nicht zu grundlegenden Umgestaltungen der 
jeweiligen Sondernutzungsfläche, die – wie im entschiedenen Fall der Bau eines Swimmingpools – über 
die übliche Nutzung hinausgehen. In einem solchen Fall bedarf es grundsätzlich eines Gestattungsbe-
schlusses der Wohnungseigentümergemeinschaft. 
 
 
26. Vorsorgebevollmächtigter nicht zur persönlichen Betreuung verpflichtet 
 
Die Auswahl des Vorsorgebevollmächtigten obliegt allein der Entscheidung des Vollmachtgebers. Ein 
Bevollmächtigter kann nur dann als ungeeignet angesehen werden, wenn tragfähige Gründe dafür fest-
gestellt werden können, dass er die Vollmacht nicht zu dessen Wohl ausüben kann oder will.  
 
Ein Vorsorgebevollmächtigter ist zu einem regelmäßigen persönlichen Kontakt zum Vollmachtgeber 
verpflichtet – schon um die Informationen zu erhalten, die für die Ausübung seiner Tätigkeit erforder-
lich sind. 
 
Soweit in einer Vorsorgevollmacht keine anderweitigen Regelungen enthalten sind, berechtigt die Vor-
sorgevollmacht den Bevollmächtigten jedoch nur zur rechtlichen Vertretung, verpflichtet ihn aber nicht 
zur persönlichen Betreuung des Vollmachtgebers. Insbesondere ist er nicht zur Erbringung tatsächlicher 
Pflegeleistungen oder zur persönlichen Hilfe im Alltag verpflichtet. 
 
 
27. Besondere Sorgfaltspflicht bei Ausfahrt von einem Parkplatz 
 
Wer z. B. aus einem Grundstück, aus einer Fußgängerzone auf die Straße oder von anderen Straßentei-
len oder über einen abgesenkten Bordstein hinweg auf die Fahrbahn einfahren oder vom Fahrbahnrand 
anfahren will, hat sich dabei so zu verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausge-
schlossen ist. 
 
Nach einem Urteil des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts v. 14.2.2023 muss derjenige, der 
vom Parkplatz auf die Straße einfährt, auch dann die o. g. Sorgfaltspflichten beachten, wenn sich auf der 
bevorrechtigten Straße eine Fußgängerampel befindet, deren Rotlicht den Verkehr sperrt. 
 
Die Zeichengebung einer Ampel an einer Fußgängerfurt dient nur dem Schutz des dortigen Fußgänger-
verkehrs, nicht aber der Regelung der Verkehrsverhältnisse zur Einfahrt in die Straße. 
 
 
28. Schadensminderungspflicht bei Pkw-Schaden 
 
Unter dem Gesichtspunkt der Schadensminderungspflicht ist der Geschädigte gehalten, seine Abrech-
nung auf die Kosten einer mühelos und ohne Weiteres zugänglichen günstigeren und gleichwertigen 
Reparaturmöglichkeit zu beschränken. 
 



Um zu beurteilen, ob eine solche Instandsetzung ohne Schwierigkeiten durchgeführt werden kann, müs-
sen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. Dazu gehören unter anderem die Entfernung zum 
Wohnort, der zusätzliche Zeitaufwand für den Transport, das Risiko von Schäden während des längeren 
Transports sowie der Aufwand, den der Geschädigte bei der Durchsetzung von Nacherfüllungsansprü-
chen im Rahmen der Gewährleistung bei mangelhaften Reparaturleistungen betreiben muss. 
 
In einem vom Oberlandesgericht München am 21.9.2022 entschiedenen Fall wollte der Geschädigte den 
Schaden an seinem Pkw „fiktiv abrechnen“. Dass er die günstigere Werkstatt nicht ohne Schwierigkei-
ten hätte erreichen können, konnte er nicht belegen. Infolgedessen entschied das Gericht zugunsten der 
Versicherung, dass sie die Kosten auf der Grundlage der günstigeren Werkstatt abrechnen durfte. 
 
 
  

Basiszinssatz 
nach § 247 Abs. 1 BGB  
maßgeblich für die Berechnung 
von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2023 = -1,62 % 
 1.7.2016 – 31.12.2022 =- 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 =- 0,83 % 
 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 
lhttp://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
 

  

Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
(§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (bis 28.7.2014): 
 Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (ab 29.7.2014): 
 Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
 zzgl. 40 € Pauschale 

 
Verbraucherpreisindex 
(2020 = 100) 

2023: April = 116,6; März = 116,1; Februar = 115,2; Januar = 114,3; 
2022: Dezember = 113,2; November = 113,7; Oktober = 113,5; 
 September = 112,7;  August = 110,7; Juli = 110,3; 
 Juni = 109,8;  Mai = 109,8; 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren 

  
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


